
Landeshauptstadt Magdeburg 
- Der Oberbürgermeister – 

 
 

Dezernat: I Amt 12 
 

 
Drucksache 
DS0582/04 

 
Datum 

27.07.2004 

 
Beschlussvorschlag Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung 

ange-
nommen 

abge-
lehnt 

ge-
ändert 

Der Oberbürgermeister 03.08.2004 nicht öffentlich    

Stadtrat 07.10.2004 öffentlich    

 
 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  X 

Beteiligte Ämter 
 

KFP  X 
 BFP  X 

 
Kurztitel 
 
Vorschlagsliste für ehrenamtliche Verwaltungsrichter/Oberverwaltungsgericht 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Vorschlagsliste (Anlage) zur Wahl der ehrenamtlichen Richter für das 
Oberverwaltungsgericht Magdeburg für die am 1. Januar 2005 beginnende Amtsperiode.  
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/ 

Jahr 
Finanzielle 

Auswirkungen 

x    JA   NEIN x 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ Samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-           
haushalt im Jahr haushalt im Jahr           
     mit   Euro      mit   Euro           
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführendes 
Amt 

Sachbearbeiter 
Frau Rudolph 

Unterschrift AL 
Herr Ley 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift 

 
Herr Holger Platz 
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Begründung: 
Zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter hat gemäß § 28 der Verwaltungsgerichtsordnung 
die Gemeinde eine Vorschlagsliste aufzustellen. Sie bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung. 
 
Die endgültige Auswahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter erfolgt durch einen Wahlausschuss 
am Oberverwaltungsgericht. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Vorschlagsliste 
 
 
 
 


